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 Abteilung Abt. 32, Stadtplanung 
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Gremium Termin Vorlagenstatus 

Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss 30.01.2024 öffentlich 

 
 
Bebauungsplan Nr. 7 für das Gebiet am westlichen Ortseingang, Haberskirch  
- Beratung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung - 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 

A) Behörden und Träger öffentlicher Belange 
 
Die Stellungnahmen nachstehender Behörden und Träger öffentlicher Belange sind in Anlage 3 
beigefügt und sind Bestandteil des Beschlusses. 
 
 
A-1) Landratsamt Aichach-Friedberg - Bauleitplanung/21.12.2022 
 
Die Stellungnahme des Landratsamtes Aichach-Friedberg (Bauleitplanung) vom 21.12.2022 
wird zur Kenntnis genommen.  
 
In der Präambel werden die Bezüge auf die jeweiligen Gesetze aktualisiert. 
 
Da die Gemeindeverbindungsstraße AIC 25 alt zum jetzigen Zeitpunkt und bis Auslauf der 
Veränderungssperre nicht hinreichend konkretisiert werden konnte und die geplanten 
Veränderungen sowie daraus resultierende Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt 
dementsprechend nicht absehbar sind, wurde die Gemeindeverbindungsstraße aus dem Umgriff 
des Bebauungsplanes herausgenommen. Der zukünftige Geltungsbereich entspricht dem 
Geltungsbereich des Neuerlasses der Veränderungssperre in der Fassung vom 20.10.2022.  
Durch die Herausnahme der Straße beschränkt sich der Bebauungsplan auf den Innenbereich, 
weshalb am vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB festgehalten werden kann.  
 
Der Hinweis auf die gedankliche Schnur wird zur Kenntnis genommen. Demnach müssen 
Satzungen, welche aus mehreren Teilen bestehen, entweder körperlich untrennbar miteinander 
verbunden sein oder auf andere Weise angefertigt werden, so dass jeder Zweifel an der 
Zugehörigkeit der weiteren Plan- oder Textteile zu der beschlossenen Satzung ausgeschlossen 
werden kann („gedankliche Schnur“). Durch die feste Bindung der rechtskräftigten Fassung wird 
dieser Rechtsprechung genüge getan und die Planunterlagen (Planzeichnung und Begründung) 
entsprechend redaktionell angepasst.  
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Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend angepasst. 
 
 
A-2) Landratsamt Aichach-Friedberg - Untere Immissionsschutzbehörde/07.12.2022 
 
Die Stellungnahme des Landratsamtes Aichach-Friedberg (Untere Naturschutzbehörde) vom 
07.12.2022 wird zur Kenntnis genommen.  
 
Da die Gemeindeverbindungsstraße AIC 25 alt zum jetzigen Zeitpunkt und bis Auslauf der 
Veränderungssperre nicht hinreichend konkretisiert werden konnte und die geplanten 
Veränderungen sowie daraus resultierende Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt 
dementsprechend nicht absehbar sind, wurde die Gemeindeverbindungsstraße aus dem Umgriff 
des Bebauungsplanes herausgenommen. Eine schalltechnische Untersuchung ist insofern 
momentan entgegen der ursprünglichen Annahme nicht angezeigt. Selbstverständlich ist der 
Immissionsschutz im Zuge des Planungsverfahrens der Straßenplanung, welches jedoch 
unabhängig vom gegenständlichen Bauleitplanverfahren ist, zu berücksichtigen.  
Der gegenständliche Bebauungsplanentwurf beschränkt sich in Zukunft somit vor allem auf 
Festsetzungen zur Grünordnung und zur Verkehrssicherheit sowie zu Vorgaben zur 
Dachgestaltung und Einfriedungen auch betreffend das Ortsbild am Ortseingang. Da es sich um 
einen einfachen Bebauungsplan handelt, bleibt der baurechtliche Status Quo ansonsten 
unberührt. Vorgaben, die einen immissionsschutzfachlichen Konflikt hervorrufen würden, werden 
durch den Bebauungsplan insofern nicht ausgelöst. 
 
Eine Anpassung der Bebauungsplanunterlagen ist nicht notwendig. 
 
 
A-3) Landratsamt Aichach-Friedberg - Untere Naturschutzbehörde/15.12.2022 
 
Die Stellungnahme des Landratsamtes Aichach-Friedberg (Untere Naturschutzbehörde) vom 
15.12.2022 wird zur Kenntnis genommen.  
 
Da die Gemeindeverbindungsstraße AIC 25 alt zum jetzigen Zeitpunkt und bis Auslauf der 
Veränderungssperre nicht hinreichend konkretisiert werden konnte und die geplanten 
Veränderungen sowie daraus resultierende Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt 
dementsprechend nicht absehbar sind, wurde die Gemeindeverbindungsstraße aus dem Umgriff 
des Bebauungsplanes herausgenommen. 
Durch die Herausnahme der Straße beschränkt sich der Bebauungsplan auf den Innenbereich. 
Der gegenständliche Bebauungsplanentwurf beschränkt sich in Zukunft somit vor allem auf 
Festsetzungen zur Grünordnung und zur Verkehrssicherheit sowie zu Vorgaben zur 
Dachgestaltung und Einfriedungen auch betreffend das Ortsbild am Ortseingang. Da es sich um 
einen einfachen Bebauungsplan handelt, bleibt der baurechtliche Status Quo ansonsten 
unberührt.  
Aus diesem Grund ist eine naturschutzfachliche Eingriffsregelung nicht erforderlich.  
 
Die Anregung hinsichtlich der Gestaltung eventueller Schallschutzwände wird zur Kenntnis 
genommen. Diese sind derzeit nicht gestattet. Sofern diese durch die Änderung der Straße nötig 
werden sollten – wofür nach dem jetzigen Planungsstand nichts spricht – wäre mit Befreiungen 
oder einer Änderung des Bebauungsplans zu reagieren. 
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Aufgrund der Verzögerung der Konkretisierung der Gemeindeverbindungsstraße sind daraus 
resultierende Auswirkungen bezüglich des Immissionsschutzes zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
absehbar. Eine schalltechnische Untersuchung und damit einhergehend eventuelle 
Schallschutzmaßnahmen sind insofern momentan nicht Gegenstand des Regelungsgehalts des 
Bebauungsplanes.  
 

Eine Anpassung der Bebauungsplanunterlagen ist nicht notwendig. 
 
 
A-4) Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege/24.11.2022 

 
Die Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 24.11.2022 wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Es wird begrüßt, dass seitens der Abt. A, Bau- und Kunstdenkmalpflege, keine grundsätzlichen 
Einwände gegen den Vorentwurf des Bebauungsplanes bestehen.  
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes enthält bereits eine nachrichtliche Übernahme zu dem 
genannten Denkmal. Gemäß dem Wunsch des Landesamtes für Denkmalpflege wird der 
Listentext sowie der Hinweis auf die besonderen Schutzbestimmungen der Art. 4 bis 6 
BayDSchG ergänzt. 
Es ist im öffentlichen Interesse, die optische Wirkung der denkmalgeschützten Wegkapelle an 
der St.-Stefan-Straße, zu wahren bzw. zu erreichen. Zur Freihaltung der denkmalgeschützten 
Kapelle soll die Festsetzung der von Bebauung freizuhaltenden Fläche auf dem Grundstück mit 
der Fl.Nr. 1468/43 bis zur Kapelle fortgeführt werden. Hierdurch soll erreicht werden, dass 
künftig keine weitere Bebauung in diesem Bereich erfolgt und die Sichtachse von der 
Gemeindeverbindungsstraße zum Baudenkmal freizuhalten ist. Ergänzend soll in Zukunft von 
Osten kommend die Einsicht auf das Denkmal gewahrt werden, indem auf dem Grundstück mit 
der Fl.Nr. 1468/44 die Festsetzung der von Bebauung freizuhaltenden Fläche ebenfalls ergänzt 
werden soll. Da hier bereits eine grenznahe Garage vorhanden ist und somit eine Sichtachse 
auf 1,0 m wie von Westen her nicht möglich ist, soll die freizuhaltende Fläche in diesem Bereich 
auf 0,5 m reduziert werden. Die somit freigehaltenen Sichtbeziehungen sollen in der 
Planzeichnung hinweislich in einer Nebenzeichnung dargestellt werden. 
 
Der Hinweis auf die laufend aktualisierte Denkmalliste wird ergänzt und gegeben falls im 
weiteren Verlauf des Bauleitplanverfahrens berücksichtigt. 
 
Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend angepasst. 
 
 
A-5) Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg/01.12.2022 
 
Die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg vom 
01.12.2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird begrüßt, dass seitens Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten keine Einwände 
gegen den Vorentwurf des Bebauungsplanes bestehen. 
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Eine Anpassung der Bebauungsplanunterlagen ist nicht notwendig. 
 
 
A-6) Wasserwirtschaftsamt Donauwörth/03.01.2023 
 
Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth vom 03.01.2023 wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Das Einverständnis des Wasserwirtschaftsamtes wird begrüßt.  
 
Die Hinweise zur Trink- und Löschwasserversorgung sowie zum Grundwasser werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise zu Altlasten und dem vorsorgenden Bodenschutz werden zur Kenntnis 
genommen. Der Bebauungsplan-Vorentwurf enthält bereits einen entsprechenden Hinweis. 
Dieser wird entsprechend des Vorschlages vom Wasserwirtschaftsamt angepasst. 
 
Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend angepasst. 
 
 
A-7) Polizeiinspektion Friedberg/23.12.2022 
 
Die Stellungnahme der Polizeiinspektion Friedberg vom 23.12.2022 wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Es wird begrüßt, dass seitens der Polizeiinspektion Friedberg keine Einwände bestehen. 
 
Eine Anpassung der Bebauungsplanunterlagen ist nicht notwendig. 
 
 
A-8) Deutsche Telekom AG, T-Com/02.12.2022 
 
Die Stellungnahme der Deutschen Telekom AG vom 02.12.2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise auf Bestandsanlagen und -kabel der Telekom werden zur Kenntnis genommen 
und gegebenenfalls im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
Eine Anpassung der Bebauungsplanunterlagen ist nicht notwendig. 
 
 
A-9) Kreisheimatpflege/23.12.2022 
 
Die Stellungnahme der Kreisheimatpflege vom 23.12.2022 wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes enthält bereits eine nachrichtliche Übernahme zu dem 
genannten Denkmal. Gemäß dem Wunsch des Landesamtes für Denkmalpflege wird der 
Listentext sowie der Hinweis auf die besonderen Schutzbestimmungen der Art. 4 bis 6 
BayDSchG ergänzt. 
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Es ist im öffentlichen Interesse, die optische Wirkung der denkmalgeschützten Wegkapelle an 
der St.-Stefan-Straße, zu wahren bzw. zu erreichen. Zur Freihaltung der denkmalgeschützten 
Kapelle soll die Festsetzung der von Bebauung freizuhaltenden Fläche auf dem Grundstück mit 
der Fl.Nr. 1468/43 bis zur Kapelle fortgeführt werden. Hierdurch soll erreicht werden, dass 
künftig keine weitere Bebauung in diesem Bereich erfolgt und die Sichtachse von der 
Gemeindeverbindungsstraße zum Baudenkmal freizuhalten ist. Ergänzend soll in Zukunft von 
Osten kommend die Einsicht auf das Denkmal gewahrt werden, indem auf dem Grundstück mit 
der Fl.Nr. 1468/44 die Festsetzung der von Bebauung freizuhaltenden Fläche ebenfalls ergänzt 
werden soll. Da hier bereits eine grenznahe Garage vorhanden ist und somit eine Sichtachse 
auf 1,0 m wie von Westen her nicht möglich ist, soll die freizuhaltende Fläche in diesem Bereich 
auf 0,5 m reduziert werden. Die somit freigehaltenen Sichtbeziehungen sollen in der 
Planzeichnung hinweislich in einer Nebenzeichnung dargestellt werden. 
 
Der Hinweis auf die laufend aktualisierte Denkmalliste wird ergänzt und gegeben falls im 
weiteren Verlauf des Bauleitplanverfahrens berücksichtigt. 
 
Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend angepasst. 
 
 
A-10) Lechwerke AG/14.12.2022 
 
Die Stellungnahme der Lechwerke AG vom 14.12.2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise bezüglich der Stromversorgungsanlagen sowie der einzuhaltenden 
Schutzbereiche werden zur Kenntnis genommen. Da sich diese hauptsächlich im Bereich der 
öffentlichen Verkehrsflächen befinden und sich bei den Leitungen auf privatem Grund nur um 
die jeweiligen Hausanschlüsse handelt, wird auf eine hinweislich Darstellung in der 
Bebauungsplanzeichnung verzichtet. Die Stromversorgungsanlagen einschließlich der 
Schutzabstände sind von den Grundstücksbesitzern zu berücksichtigen. 
 
Eine Anpassung der Bebauungsplanunterlagen ist nicht notwendig. 
 
 
B) Öffentlichkeit 
 
Die Stellungnahme nachstehender BürgerInnen ist in Anlage 4 beigefügt und ist Bestandteil des 
Beschlusses. 
 
 
B-1) BürgerIn 1/29.12.2022 
 
Die Stellungnahme vom 29.12.2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Straßenplanung westlich des Ortsteils wird nicht weiter zum Gegenstand des 
Bauleitplanungsverfahrens gemacht, insoweit hat sich die Einwendung zu einer Straßenplanung 
überholt. 
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Das Sichtdreieck wird im Bebauungsplanentwurf durch die Festsetzung einer baulich nicht 
nutzbaren Fläche, § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB, sowie ergänzende grünordnungsrechtliche 
Vorgaben sichergestellt. 
Das Sichtdreieck ist im bestehenden Ausbauzustand der angrenzenden öffentlichen Straßen für 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs und damit auch für die Berücksichtigung der 
Belange des Personen- und Güterverkehrs sowie der Mobilität der Bevölkerung erforderlich. 
 
Die Verkehrsfläche westlich des Planungsumgriffs erfährt durch das Bauleitplanungsverfahren 
keine Änderungen. Die immissionsschutzfachliche Schutzwürdigkeit der privaten 
Grundstücksflächen des Einwendungsführers bestimmt sich nach dem Inhalt der bestehenden 
baurechtlichen Genehmigungslage sowie nach den weitergehenden rechtlichen Vorgaben für 
dessen Grundstücksflächen. Immissionsschutzfachlich begründete Maßnahmen auf den 
privaten Flächen des Einwenders werden durch die Bauleitplanung nicht veranlasst. 
 
Die Bauleitplanung veranlasst zudem keine Veränderung von Grundstückszuschnitten. 
 
Die Anregungen, Bedenken und Hinweise des Einwendungsführers werden zur Kenntnis 
genommen; sie begründen keinen Anlass zu einer Anpassung der Planungsinhalte. 
 
Eine Anpassung der Bebauungsplanunterlagen ist nicht notwendig. 
 
 
B-2) BürgerIn 2/29.12.2022 
 
Die Stellungnahme vom 29.12.2023 wird zur Kenntnis genommen 
 
Eine Straßenplanung westlich des Ortsteils ist nicht weiter Gegenstand des 
Bauleitplanungsverfahrens. Die Vorschläge des Einwendungsführers (zu Sicherheit für 
Fußgänger und Fahrradfahrer sowie den Schulweg) werden gleichwohl der zuständigen 
Tiefbauabteilung zur Kenntnis gebracht. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans berücksichtigt beidseits der Einmündung der St. Stefan 
Straße die verkehrsfachlich erforderlichen Sichtdreiecke und sichert diese. 
 
Die Straßenplanung westlich des Ortsteils wird nicht weiter zum Gegenstand des 
Bauleitplanungsverfahrens gemacht. Die Vorschläge des Einwendungsführers (zu 
Verschränkung der Ortsverbindungsstraße nach Westen im Kreuzungsbereich) werden 
gleichwohl der zuständigen Tiefbauabteilung zur Kenntnis gebracht. 
 
Nachdem die Straßenfläche wie auch die Straßenplanung westlich des Ortsteils nicht weiter 
zum Gegenstand des Bauleitplanungsverfahrens gemacht wird, bedarf es weder einer 
schalltechnischen Betrachtung, noch ist die Festsetzung von Maßnahmen des aktiven 
Schallschutzes auf den angrenzenden bebauten Grundstücken beabsichtigt.  
Die Festlegung von Haltestellen für bestimmte Buslinien oder auch der Verlauf der Route sowie 
die Fahrpläne des Öffentlichen Personennahverkehrs sind nicht Bestandteil der Bauleitplanung 
und können nicht festgesetzt werden.  
Die Vorschläge des Einwendungsführers werden gleichwohl den zuständigen Abteilungen der 
Stadt zur Kenntnis gebracht. 
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Die Straßenplanung westlich des Ortsteils wird nicht weiter zum Gegenstand des 
Bauleitplanungsverfahrens gemacht. Die Einwendungen zu Verlegung der Bushaltestelle von 
der Ortsverbindungsstraße in die St. Stefan-Straße werden den entsprechenden Abteilungen 
der Stadt zur Kenntnis gebracht. 
 
Die Bauleitplanung greift die sinnvolle Anregung zu Würdigung der Wegekappelle in der St.-
Stefan-Straße durch das Freihalten von Bebauung auf und sichert zugunsten des Baudenkmals 
offene Sichtbeziehungen. 
 
Der Bebauungsplan gibt eine maximale Höhe der Einfriedungen zu den öffentlichen 
Verkehrsflächen von 1,2 m vor. Niedrigere Einfriedungen sind dabei durchaus möglich. Durch 
die Vorgabe einer Maximalhöhe kann aus Sicht der Stadt zum einen das Erscheinungsbild des 
westlichen Ortseinganges von Haberskirch gewahrt bleiben und eine gestalterischen 
Mindestqualität erzielt werden. Gleichzeitig ermöglicht es den Eigentümern, ihre Grundstücke in 
einer angemessenen Höhe zu umzäunen.  
Durch die Einhaltung der festgesetzten „von Bebauung freizuhaltenden Fläche“ ist die 
Einhaltung der Sichtfelder gemäß den fachlichen Vorgaben gewährleistet – siehe hierzu 
Abschnitt 5.2. in der Begründung. 
 
In der festgesetzten Pflanzbindung (Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) ist bewusst die Regelung getroffen, dass Bäume und 
sonstige Gehölzpflanzungen zu dem angrenzenden, als von Bebauung freizuhaltende Fläche 
festgesetzten Bereich einen Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten haben. Durch 
entsprechende Pflegemaßnahmen wird ein Reinwachsen der Gehölze in die von Bebauung 
freizuhaltende Fläche ausgeschlossen. 
 
Die Anregungen, Bedenken und Hinweise des Einwendungsführers werden zur Kenntnis 
genommen; sie begründen keinen Anlass zu einer Anpassung der Planungsinhalte. 
 
Eine Anpassung der Bebauungsplanunterlagen ist nicht notwendig. 
 
 
B-3) BürgerIn 3/29.12.2022 
 
Die Stellungnahme vom 29.12.2023 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan begründet nach Auffassung der Stadt keine Grundrechtsverletzungen.  
 
Die Schenkellänge des Sichtdreiecks wird – ungeachtet des Umstands, dass die 
Straßenplanung westlich des Ortsteils nicht weiter zum Gegenstand des 
Bauleitplanungsverfahrens gemacht wird – unverändert mit 110 m angesetzt. Dies ist dadurch 
bedingt, dass die örtliche Polizeiinspektion anregt, außerhalb des Bauleitplanungsverfahrens die 
Beschilderung auf 70 km/h abzuändern. Über diese Anregung ist durch die Stadt gesondert 
straßenverkehrsrechtlich und nicht in der Bauleitplanung zu entscheiden. Eine Änderung der 
Beschilderung wurde bislang nicht verfügt. Um auf die fachbehördlichen Hinweise der 
Polizeiinspektion als Trägerin öffentlicher Belange und Interessen gleichwohl zu reagieren, wird 
im Planungsentwurf vorsorglich die Schenkellänge des Sichtdreiecks unverändert belassen. 
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Die Festsetzungen, durch welche die Freihaltung des Sichtdreiecks sichergestellt wird, sind 
erforderlich, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten und um 
auch damit den Belangen des Personen- und Güterverkehrs sowie der Mobilität der 
Bevölkerung gerecht zu werden, § 1 Abs. 6 BauGB. Von der Notwendigkeit entsprechender 
Sicherungsvorkehrungen geht der Einwendungsführer ausweislich seines Vortrags auch selbst 
aus. 
 
Die Belange des Personen- und Güterverkehrs sowie der Mobilität der Bevölkerung werden im 
Bauleitplanungsvorgang durch die Stadt höher gewichtet als die hieraus resultierende 
Einschränkung, im nur sehr geringe Teile der privaten Grundstücksflächen betreffenden Bereich 
des Sichtdreiecks keine baulichen Anlagen - wie etwa Gartenhäuser, Einfriedungen oder eine 
Schallschutzvorrichtung errichten zu können. Die Stadt ist sich bewusst, dass sie in Gestalt der 
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB sowie zur Grünordnung steuernd wie auch 
einschränkend auf das Grundeigentum des Einwendungsführers einwirkt. Insoweit stellen die 
nach Einschätzung der Stadt im Rahmen ihrer Planungshoheit zu treffenden 
Festsetzungsentscheidungen erforderliche Eingriffe dar, die durch den Einwendungsführer als 
zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmungen seines Eigentums hinzunehmen sind. Die Stadt 
hat sich im Zuge ihrer Planungsüberlegungen auch mit den Hinweisen des Einwendungsführers 
befasst, man möge den Straßenverlauf der Gemeindeverbindungsstraße versetzen, eine 
Ampelregelung treffen oder einen Kreisverkehr errichten sowie Ortsschilder versetzen. Hierbei 
handelt es sich jedoch zum einen nicht um im Rahmen des vorliegenden 
Bauleitplanungsverfahrens - das nur mehr einer Bestandsüberplanung dient - zur Verfügung 
stehende, noch zum anderen, um verkehrsfachlich vergleichbare und wirtschaftlich vertretbare 
Planungs- und Handlungsalternativen.   
 
Die Straßenplanung westlich des Ortsteils wird nicht weiter zum Gegenstand des 
Bauleitplanungsverfahrens gemacht wird. Insoweit sind im Zuge und auf Grund der 
Bauleitplanung im Bestand keine Änderungen an Verlauf oder Nutzung der 
Gemeindeverbindungsstraße AIC 25 alt und auch keine wesentliche Änderung der Straße im 
Sinne des § 41 BImSchG zu erwarten. Erwägungen zu § 45 Abs. 1 StVO und dazu, ob diese 
straßenverkehrsrechtliche Bestimmung nicht nur auf den Schutz der Allgemeinheit, sondern im 
Einzelfall auch auf die Wahrung der Interessen Einzelner ausgerichtet sein und ob der Einzelne 
einen - auf die ermessenfehlerfreie Entscheidung der Behörde begrenzten - Anspruch auf 
Schutz seiner Individualinteressen besitzen kann, wenn grundrechtsgefährdende oder 
billigerweise nicht mehr zuzumutende Verkehrseinwirkungen im Sinne des § 45 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3 StVO zu konstatieren sind, sind daher im vorliegenden Bauleitplanungsverfahren nicht 
veranlasst. Hinsichtlich des subjektiv wahrgenommenen Schutzanspruchs gegen 
Schalleinwirkungen ist ergänzend auf die eindeutige Regelungs- und Hinweislage der 
Baugenehmigungen für das Grundstück des Einwendungsführers hinzuweisen. 
 
Die Anregungen, Bedenken und Hinweise des Einwendungsführers werden zur Kenntnis 
genommen; sie begründen keinen Anlass zu einer Anpassung der Planungsinhalte.  
Die Hinweise des Einwendungsführers betreffend das Verkehrsaufkommen auf der 
Gemeindeverbindungsstraße AIC 25 alt sowie auf das beobachtete, faktische Verkehrsverhalten 
der motorisierten Verkehrsteilnehmer westlich des Ortsteils werden den zuständigen 
Abteilungen der Stadtverwaltung (Abt. 22 – Sicherheit und Ordnung, Abt. 63 – Tiefbau) ebenso 
wie der örtlichen Polizeidienststelle zur Kenntnis gegeben. 
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Eine Anpassung der Bebauungsplanunterlagen ist nicht notwendig. 
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Bisheriger Verfahrensverlauf: 
 
 
Stadtratsantrag auf gesamtheitliche   22.01.2019 PUA (SV 2019/010) 
Planung des Ortseingangs  
 
Empfehlungsbeschluss     04.05.2021 PSE (SV 2021/146) 
 
Aufstellungsbeschluss und    20.05.2021 STR (SV 2021/177 + 2021/180) 
Erlass einer Veränderungssperre 
 
Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss  09.06.2021 Stabo 
und Erlass Veränderungssperre 
 
Empfehlung Einstellung des Verfahrens  30.09.2021 PSE (SV 2021/324) 
 
Aufhebung des Empfehlungsbeschlusses   20.10.2022 STR (SV 2022/308) 
und Änderung des Geltungsbereiches 
 
Beschluss Aufhebungssatzung zur   20.10.2022 STR (SV 2022/293) 
Veränderungssperre  
 
Beschluss Neuerlass angepasste    20.10.2022 STR (SV 2022/307) 
Veränderungssperre 
 
Entwurfsanerkennung Bebauungsplan  27.10.2022 PSE (SV 2022/316) 
 
Korrektur der Beschlüsse Nr. 2022/293   17.11.2022 STR (SV 2022/351) 
und Nr. 2022/307  
 
Bekanntmachung Aufhebung der   30.11.2022 Stabo 
Veränderungssperre vom 20.05.2021 
 
Bekanntmachung Neuerlass der angepassten 30.11.2022 Stabo 
Veränderungssperre vom 20.10.2022 mit  
Geltungsdauer bis 08.06.2023 
 
Bekanntmachung Änderung Geltungsbereich 30.11.2022 Stabo 
und frühzeitige Beteiligung 
 
Frühzeitige Beteiligung    bis 30.12.2022 
 
Beschluss Verlängerung der     04.05.2023 PSE (SV 2023/136) 
Veränderungssperre 
 
Bekanntmachung Verlängerung der    20.05.2023 Stabo 
Veränderungssperre 
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Änderung Geltungsbereich    25.01.2024 STR (SV 2023/447) 
 
 

 
 
Sachverhalt: 
 
 
Im Rahmen frühzeitige Beteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gingen 
folgende Stellungnahmen ein: 
 
 
A) Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange: 
 
1. Landratsamt Aichach-Friedberg – Bauleitplanung/21.12.2022 
2. Landratsamt Aichach-Friedberg - Untere Immissionsschutzbehörde/07.12.2022 
3. Landratsamt Aichach-Friedberg - Untere Naturschutzbehörde/15.12.2022 
4. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege/24.11.2022 
5. Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten Augsburg/01.12.2022 
6. Wasserwirtschaftsamt Donauwörth/03.01.2023 
7. Polizeiinspektion Friedberg/23.12.2022 
8. Deutsche Telekom AG, T-Com/02.12.2022 
9. Kreisheimatpflege/23.12.2022 
10. Lechwerke AG/14.12.2022 
 
11. Regierung von Schwaben/05.12.2022 
12. Staatliches Bauamt Augsburg/29.11.2022 
13. Amt für ländliche Entwicklung Schwaben/02.12.2022 
14. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung AIC/07.12.2022 
15. Gemeinde Dasing/05.12.2022 
16. Stadtwerke Augsburg Holding GmbH/03.01.2023 
17. Bayerischer Bauernverband/20.12.2022 
 
Die unter A-11 bis A-17 aufgeführten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
haben keine Einwände vorgebracht, daher ist die Stellungnahme der Sitzungsvorlage nicht 
beigefügt. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt, brachten 
allerdings keine Stellungnahme vor: 
 

 Regionaler Planungsverband 

 Stromnetz Friedberg GmbH & Co. KG 

 Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH 

 Bund Naturschutz 

 Landesbund für Vogelschutz 

 Landratsamt Aichach-Friedberg (Kreisbrandrat) 

 Landratsamt Aichach-Friedberg (Bodenschutzrecht) 

 Landratsamt Aichach-Friedberg (Staatliches Abfallrecht) 
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 Landratsamt Aichach-Friedberg (Wasserrecht) 

 Landratsamt Aichach-Friedberg (Verkehrswesen) 

 Landratsamt Aichach-Friedberg (Kreisbaumeister) 
 
 
B) Öffentlichkeit 
 
1. BürgerIn 1 /29.12.2022 
2. BürgerIn 2 /29.12.2022 
3. BürgerIn 3 /29.12.2022 

 
 

 
 
Anlagen: 
 

1. Planzeichnung in der Fassung vom 27.10.2022 
2. Textliche Festsetzungen und Begründung in der Fassung vom 27.10.2022 
3. Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
4. Stellungnahmen Öffentlichkeit  
5. Stellungnahmen Öffentlichkeit (nö) 

 
 


